DER OBERBURGERMEISTER
Amt fur Griinflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Offentliche Beschlussvorlage

Betrifft

Anderung der Gebiihrensatzung fiir die Friedhofseinrichtungen der Stadt Miinster ab dem

01.01.2017

vl il MONSTER

Vorlagen-Nr.:

V/0924/2016

Auskuntft erteilt:
Herr Niggemann

Ruf:
492 67 10

E-Mail:

Niggemann@stadt-muenster.de

Datum:

25.10.2016

Beratungsfolge

15.11.2016 Bezirksvertretung Minster-Mitte Anhorung
15.11.2016 Bezirksvertretung Minster-Stdost Anhorung
15.11.2016 Bezirksvertretung Munster-Nord Anhoérung
17.11.2016 Bezirksvertretung Munster-Hiltrup Anhorung
17.11.2016 Bezirksvertretung Munster-West Anhorung
17.11.2016 Bezirksvertretung Minster-Ost Anhoérung
01.12.2016 Ausschuss fur Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen Vorberatung
07.12.2016 Haupt- und Finanzausschuss Vorberatung
14.12.2016 Rat Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Die Satzung zur Anderung der Gebuhrensatzung fur die Friedhofseinrichtungen der Stadt Miins-
ter wird beschlossen (Anlage 1).

2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass Fehlbetrage aus Vorjahren in Hohe von 59.921,98 Euro,
wie unter Punkt 4 dieser Vorlage beschrieben, einmalig nicht realisiert werden.

II. Finanzielle Auswirkungen:

Teilergebnisplan
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Nr. Bezeichnung .
jahr €
Produktgruppe 130 Friedhofe
2
Zeile 04 Offentlich-rechtliche 2017 ff. 98.210
tungsentgelte

V/0924/2016



Begrindung:
1. Voraussetzungen fir die Gebuhrenkalkulation

Die letzte Gebuhrenanpassung wurde mit der Vorlage V/0711/2013 (+ 1. Erganzung) beschlossen
und trat zum 01.01.2014 in Kraft.

Gemal § 6 Kommunalabgabengesetz NRW (KAG) gilt fiir die Geblihrenerhebung der Grundsatz der
Kostendeckung. Kostenlberdeckungen am Ende eines Kalkulationszeitraumes sind innerhalb der
nachsten vier Jahre auszugleichen, Kostenunterdeckungen sollen innerhalb dieses Zeitraumes aus-
geglichen werden. Im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses 2015 wurde festgestellt, dass
ein Ausgleich der noch bestehenden Uber- und Unterdeckungen nicht ohne eine Anpassung der Ge-
biihren moglich ist. Da ein Teil der Uberdeckungen spéatestens im Jahr 2017 auszugleichen ist, ist
eine Neukalkulation zwingend erforderlich.

Zudem miussen Kostensteigerungen im Bereich der Personal- und Sachkosten in die Kalkulation ein-
flieRen, damit fir die gebuhrenrechnende Einrichtung Friedhdfe auch weiterhin eine 100-prozentige
Kostendeckung erreicht wird. Die Weitergabe von Kostensteigerungen in Gebiihrenbereichen wurde
auch ausdrticklich als Sofortmafinahme mit der Vorlage V/0700/2015 zur nachhaltigen Haushaltssa-
nierung der Stadt Minster (NaSa 2016) beschlossen.

Eine Ubersicht der Anderungen im Gebihrentarif mit Erlauterungen ist dieser Vorlage als Anlage 2
beigeflgt.

2. Besonderheiten bei der Kalkulation der Gebihren fir den Erwerb von Grabstéattenrech-
ten (Grabnutzung)

2.1. Weitere Umsetzung der Infrastrukturumlage

Die Infrastrukturumlage bericksichtigt, dass die Kosten einer Grabstelle nicht nur von deren
GroRRe beeinflusst werden. Der Infrastrukturanteil der Friedhofsflachen (z. B. Wege, Parkplat-
ze, Anlagen im Eingangsbereich, sanitare Anlagen, Regenschutzdacher etc.) steht unabhén-
gig von der Grabgro3e allen Erwerberinnen und Erwerbern eines Grabes gleichermalRen zur
Verfiigung, so dass die anfallenden Kosten im Rahmen der Infrastrukturumlage zu gleichen
Anteilen verrechnet werden sollten.

Die Infrastrukturflachen der stadtischen Friedhdfe haben nach digitalem Aufmafd einen Anteil
von 30 % an der Gesamtflache. Um zu deutliche Geblhrenspriinge zu vermeiden, wurde im
ersten Schritt eine Infrastrukturumlage von 10 % eingefthrt (Vorlage V/0075/2008), die bei der
letzten Gebihrenanpassung auf 20 % erhoht wurde (V/0711/2013 und V/0711/2013/1). Wie in
den genannten Vorlagen angekiindigt, wird die Infrastrukturumlage im Rahmen dieser Geblh-
renkalkulation im letzten Schritt um nochmals 10 % auf 30 % angehoben. Diese Erhéhung
bewirkt, dass die Gebuhren fur die kleineren Grabarten deutlicher steigen als die Gebuhren fur
die ohnehin schon teureren, flachenintensiven Grabarten.

2.2. Reduzierung des Grunflachenanteils

Das Amt fur Granflachen, Umwelt und Nachhaltigkeit wurde durch Malinahme 247 des Hand-
lungsprogramms zur nachhaltigen kommunalen Haushaltspolitik (V/0702/2012) verpflichtet,
eine Reduzierung des Grinflachenanteils zu prifen und rechtssicher umzusetzen. Bei dem
Grunflachenanteil auf den Friedhdfen handelt es sich um Flachen im 6ffentlichen Interesse,
deren Unterhaltungskosten den Gebuhrenpflichtigen nicht anzulasten sind. Bei der Aktualisie-
rung und Analyse des digitalen Aufmal3es der Friedhofsanlagen wurde der Anteil des offentli-
chen Griins und somit die Finanzierung durch den allgemeinen Haushalt ab 2014 von 20,93 %
auf 7,71 % reduziert. Diese Reduzierung fuhrt dazu, dass dauerhaft zusétzliche Kosten von
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etwa 150.000 Euro pro Jahr anfallen, die durch Grabnutzungsgebihren finanziert werden
mussen und somit in die aktuelle Kalkulation einflie3en.

2.3.  Ausgleich von Uber- und Unterdeckungen aus Vorperioden

Fiur den GebUhrentatbestand ,Grabnutzung® besteht eine Uberdeckung aus Vorjahren in Hohe
von 44.850,57 Euro, die gemal § 6 KAG spatestens in 2017 auszugleichen ist und somit in
die aktuelle Kalkulation einflief3t.

2.4. Vergleich von Grabnutzungsgebihren in nordrhein-westféalischen Stadten

Dem Vergleich (Anlage 3) kann entnommen werden, dass sowohl die aktuellen als auch die
neu kalkulierten GebUhren fur alle verglichenen Grabarten unter dem Durchschnitt der aufge-
fuhrten Stadte liegen. Besonders deutlich sind die Unterschiede bei den kleineren Grabarten
(z. B. anonyme Urnengrabstétte, Aschestreufeld). Hier liegen die aktuell glltigen Gebiuhrens-
atze sehr deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsstadte. Bei den flachenintensiveren
Grabarten ist der Unterschied wesentlich geringer (z. B. Wahlgrab). Durch die weitere Einfiih-
rung der Infrastrukturumlage bei der Kalkulation der neuen Gebtihren werden insbesondere
die Abweichungen bei den kleineren Grabarten geringer, die Stadt Mlnster liegt mit dieser
MaRnahme also im Trend der Stadte.

Die Prognose der ansatzfahigen Kosten fiir das Jahr 2017 und eine vergleichende Ubersicht der bis-
her geltenden und der neu kalkulierten Gebuihrensétze sind dieser Vorlage als Anlage 4 beigeflgt.

3. Besonderheiten bei der Kalkulation der Gebuhren fir Bestattungen, Beisetzungen und
Ausgrabungen

Fir den Gebulhrentatbestand ,Bestattung / Beisetzung / Ausgrabung® besteht eine Unterdeckung aus
Vorjahren in Héhe von 58.783,32 Euro, die in der Kalkulation fiir 2017 beriicksichtigt wurde.

Die Prognose der ansatzfahigen Kosten fiir das Jahr 2017 und eine vergleichende Ubersicht der bis-
her geltenden und der neu kalkulierten Gebiihrensétze sind als Anlage 5 beigefiigt.

4, Besonderheiten bei der Kalkulation der Gebuhren fiir sonstige Leistungen

Im Zusammenhang mit Bestattungen und Beisetzungen werden verschiedene weitere Leistungen
angeboten, die einzeln wéhlbar sind und deshalb als eigene Gebiihrentatbestande betrachtet werden
miissen. Entstandene Uber- oder Unterdeckungen kénnen nur in dem Bereich beriicksichtigt werden,
in dem sie entstanden sind. Eine Quersubventionierung zwischen diesen Wahlleistungen ist rechtlich
nicht zulassig. Es bestehen folgende Unterdeckungen, die nach 8 6 KAG spatestens im Jahr 2017
verwertet werden sollen:

Unter-

Bezeichnung deckungen
Benutzung der Aufbahrungsraume (mit Dekoration) 20.289.13 €
Benutzung der Trauerhalle und der dafir vorgesehenen Gebaude-

teile (mit Dekoration und Orgel- und Musikanlagennutzung),

je angefangene Stunde 39.632,85 €
Stellung einer Arbeitskraft fir Grabgeleit / Tragerdienst / Trauer-

feier, je angefangene Stunde 21.771,92 €

Sowohl bei der Gebihrenposition ,Benutzung der Aufbahrungsrdume® als auch bei der ,Benutzung
der Trauerhalle und der dafir vorgesehenen Gebadudeteile® wirde die Berucksichtigung der Unterde-
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ckungen in dieser GrofRenordnung zu Gebuhrenséatzen filhren, die voraussichtlich zu einem sehr
deutlichen Rickgang der Nachfrage fuhren wiirden, zumal die Stadt Mlnster mit diesen Leistungen in
direkter Konkurrenz zu privaten Bestattungsunternehmen steht. Um hier konkurrenzfahig zu bleiben,
wird vorgeschlagen, einmalig auf die Realisierung dieser Unterdeckungen von insgesamt
59.921,98 Euro zu verzichten. Nach jetzigem Kenntnisstand werden kiinftig keine Unterdeckungen in
dieser HOhe mehr entstehen, da bei diesen Positionen seit 2014 auf ein neues Verfahren der Kosten-
verrechnung zuriickgegriffen wird (Vorlage V/0711/2013).

Fir den Gebuhrentatbestand ,Stellung einer Arbeitskraft fir Grabgeleit / Tragerdienst / Trauerfeier, je
angefangene Stunde* besteht eine Unterdeckung von 21.771,92 Euro, die in die Kalkulation des Ge-
bihrensatzes fur 2017 eingeflossen ist.

Die Prognose der ansatzfahigen Kosten und eine vergleichende Ubersicht der bisher geltenden und
der neu kalkulierten Gebuhrensatze sind dieser Vorlage als Anlage 6 beigefiigt.

5. Anderungen in der Gebiihrensatzung

8 1 Abs. 3 ,Soweit die Errichtung von Grabmalen genehmigungspflichtig ist, wird eine Verwaltungs-
gebihr erhoben, deren Hohe sich nach der jeweils gultigen Verwaltungsgebihrenordnung der Stadt
Munster richtet. wird ersatzlos gestrichen, da die Gebihren fir Grabmalgenehmigungen nach
8 1 Abs. 2 dieser Satzung ,Die Hohe der Geblhren richtet sich nach dem Gebluhrentarif, der Bestand-
teil dieser Satzung ist. Fur darin nicht besonders aufgeflihrte, vom Benutzer beantragte Leistungen
werden die entsprechenden Kosten berechnet.“ erhoben werden. In § 3 wird ,Aushandigung“ durch

die genauere juristische Bezeichnung ,Bekanntgabe“ ersetzt. In § 5 wird aus redaktionellen Grinden
,gelten” durch ,gilt* ersetzt.

I.V.

Matthias Peck
Stadtrat
Anlagen:
1. Satzung zur Anderung der Gebiihrensatzung fiir die Friedhofseinrichtungen der Stadt Minster
2. Ubersicht tiber die Anderungen im Gebuhrentarif
3. Vergleich von Grabnutzungsgebuiihren in nordrhein-westfalischen Stadten
4. Erwerb von Grabstéttenrechten - Prognose und Gebuhrenvergleich
5. Bestattung / Beisetzung / Ausgrabung - Prognose und Gebuhrenvergleich

6. Sonstige Leistungen - Prognose und Gebiuhrenvergleich

V/0924/2016



	aktdatum
	Sachverhalt
	Beschlußvorschlag
	Anlage
	FLD_SIDAT

